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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike
Becker-Lerchner. Ich arbeite als
Rechtsanwaltin und bewege mich
hauptsachlich im Arbeitsrecht.
Bereits seit dem Jahr 2005 bin ich
auBerdem die Chefredakteurin
von ,betriebsrat aktuell”. In mei-
ner Sprechstunde beantworte ich
lhnen Ihre wichtigen Fragen aus
Ihrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsrétin, lieber Betriebsrat,

es kostet immer viel Zeit und Arbeit, gute Vertrage und
Betriebsvereinbarungen zu gestalten. Aber der Aufwand
lohnt sich meist. Denn oft verbessern Sie dadurch die
Arbeitsbedingungen Ihrer Kollegen. So ist eine Betriebs-
vereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit z. B. ein zentrales
Instrument moderner Arbeitsplatzgestaltung. Sie eroffnet
Beschaftigten mehr Flexibilitat und starkt zugleich die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben. Fiir Sie bietet sie die
Chance, faire und transparente Rahmenbedingungen ver-
bindlich festzulegen. Dabei ist entscheidend, dass Sie sich
mit [hrem Arbeitgeber auf klare Regeln zu Arbeitszeitkon-
ten, Kernarbeitszeit und Ausgleichsspielraumen einigen.
Denn nur so lassen sich die Interessen Ihrer Kollegen wirk-
sam schiitzen. Nutzen Sie Ihre Méglichkeiten und setzen Sie
sich dafiir ein, gute Arbeit auch zeitlich besser zu gestalten.
Ein Muster zur Orientierung lesen Sie auf Seite 9.

lhre Friederike Becker-Lerchner

Tuedailee Kdees -leclues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin

Impressum: betriebsrat aktuell
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Probezeit | Lesezeit 2 Minuten

den Einzelfall an

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Bei befristeten Arbeitsverhaltnissen kommt es auf

Wie lang darf die Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhaltnis sein? Das Bundesarbeitsgericht
hat klargestellt: Es kommt auf den Einzelfall an (BAG, 30.10.2025, Az. 2 AZR 160/24). Denn in einem
befristeten Arbeitsverhaltnis muss die vereinbarte Probezeit in einem angemessenen Verhaltnis zur
Gesamtdauer der Befristung stehen (§ 15 Abs. 3 TzBfG).

Kiindigung wahrend der Probezeit

Die Arbeitnehmerin schloss mit ihrer Arbeitgeberin einen auf ein
Jahr befristeten Arbeitsvertrag ab. Arbeitnehmerin und Arbeitge-
berin vereinbarten zudem, dass der Arbeitsvertrag mit den ge-
setzlichen Fristen kindbar sein sollte. Die ersten 4 Monate der
Tatigkeit vereinbarten die Arbeitnehmerin und die Arbeitgeberin
als Probezeit. Wahrend dieser Zeit sollte das Arbeitsverhaltnis mit
2-wochiger Kiindigungsfrist beendet werden konnen.

Im letzten Monat der Probezeit kiindigte die Arbeitgeberin der
Arbeitnehmerin ordentlich. Die Arbeitnehmerin erhielt das Kiin-
digungsschreiben am 10.12.2022. Letzter Arbeitstag sollte der
28.12.2022 sein.

Beschaftigte findet 4-monatige Probezeit zu lang

Die Arbeitnehmerin hielt die 4-monatige Probezeit fiir unverhalt-
nismaBig lang. lhrer Ansicht nach hatte das Arbeitsverhaltnis erst
zum 15.1.2023 mit der reguldren Kiindigungsfrist enden diirfen.
Dartiber hinaus stellte sie sich auf den Standpunkt, dass eine tiber-
lange Probezeit die Anwendung des Kiindigungsschutzgesetzes
(KSch@G) bereits nach 3 Monaten erfordere.

LAG halt 3 Monate Kiindigungsfrist fiir richtig

Das Landesarbeitsgericht (LAG) hielt die Probezeit fiir zu lang und
deshalb fiir unverhaltnismaBig. Es sei von einem Regelwert von
25% der Dauer der Befristung auszugehen. Das seien in diesem
Fall 3 Monate. Ein Grund, von diesem Grundsatz abzuweichen, sei
nicht ersichtlich. Das LAG hielt die Kiindigung allerdings fiir den-
noch fiir wirksam. Es entschied, dass das Arbeitsverhaltnis durch
die Kiindigung zum 15.1.2023 beendet worden sei.

Das reichte der Arbeitnehmerin jedoch nicht. Sie war der Meinung,
die Kiindigung sei vollstandig unwirksam. Sie zog deshalb vor das
BAG, allerdings ohne Erfolg.

BAG: Keine 25%-Formel

Das BAG wies die Revision vollstandig zuriick. Die Richter stellten
klar, dass es anders als vom LAG angenommen keinen Regelwert
von 25% der Dauer der Befristung fiir eine verhéltnismaBige Pro-
bezeit gebe. Vielmehr sei in jedem Einzelfall stets eine Abwagung
unter Berlicksichtigung der erwarteten Dauer der Befristung und
der Art der Tatigkeit durchzufiihren.

Die Arbeitgeberin hatte einen detaillierten Einarbeitungsplan mit
3 Phasen iiber 16 Wochen vorgelegt. Das fiihrte dazu, dass das
BAG eine 4-monatige Probezeit flir angemessen hielt.

Bei zu langer Probezeit keine verkiirzte Wartezeit

Das Gericht stellte dariiber hinaus klar, dass auch bei Vereinba-
rung einer unverhaltnismaBig langen und deshalb unzulassigen

Probezeitdauer keine rechtliche Veranlassung bestanden hatte,
von einer Verkiirzung der gesetzlichen Wartezeit des § 1 Abs. 1
KSchG auszugehen. Nach § 1 Abs. 1 KSchG bedarf eine Kiindigung
der sozialen Rechtfertigung, wenn das Arbeitsverhéltnis in dem-
selben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung langer als
6 Monate bestanden hat.

Sie sind nach § 102 BetrVG anzuhoren

Bei einer Probezeitkiindigung sind Sie als Betriebsrat genau-
so anzuhodren (§ 102 BetrVG) wie bei jeder anderen Kiindigung
auch. Auch bei einer Probezeitkiindigung hat Ihr Arbeitgeber Sie
zu unterrichten. Insoweit ist wichtig fiir Sie zu wissen, dass Ihr
Arbeitgeber Ihnen nicht bewusst wichtige Inhalte und Informa-
tionen verschweigen und Sie so unter Umstanden Uber wichtige
Umstande in die Irre fiihren darf.

Priifen Sie, ob ein VerstoB gegen das MaBregelverbot
vorliegt

Als Betriebsrat kénnen sie auch einer Kiindigung in der Warte- und
Probezeit widersprechen, etwa wegen VerstoBen gegen das MaB-
regelverbot oder wenn aus Sicht des Betriebsrats eine Diskrimi-
nierung, Sittenwidrigkeit oder auch ein VerstoB gegen Treu und
Glauben vorliegt.

Auch bei einer Anhérung in der Wartezeit oder Probezeit gilt die
Anhdrungsfrist von einer Woche. Das sollten Sie auf jeden Fall im
Blick haben. Denn haufig kiindigen Arbeitgeber bzw. Arbeitgebe-
rinnen kurz vor Ende der Probezeit, so dass die Wartezeit vor der
Anhérungsfrist oder mit dieser ablauft.

Hier sollten Sie schnell widersprechen

In solchen Fallen sollten Sie — wenn Sie denn widersprechen
wollen — nicht zu schnell widersprechen. Denn kénnen Sie durch
das volle Ausschopfen der Anhérungsfrist dafiir sorgen, dass die
Probezeit endet, bevor lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin
kiindigt, profitiert der/die Betroffene vom Kiindigungsschutz nach
dem Kiindigungsschutzgesetz.

©
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Kiindigung | Lesezeit 2 Minuten

riskiert eine Kiindigung

Wer verspatet aus dem Urlaub zuriickkommt,

Wer seinen Urlaub eigenmachtig verléngert, also nicht zum vereinbarten Termin wieder am Ar-
beitsplatz erscheint, riskiert eine Kiindigung. Denn dadurch, dass er nicht plinktlich zuriickkommt,
verletzt der bzw. die Beschaftigte eine Hauptleistungspflicht aus dem Arbeitsvertrag. SchlieBlich
kommt er bzw. sie seiner/ihrer Leistungspflicht nicht nach. Allerdings ist die Kiindigung nicht immer
gerechtfertigt. So wie im folgenden Fall, wo der Arbeitnehmer versucht hatte, dem Arbeitgeber
seine verspatete Riickkehr mitzuteilen (Arbeitsgericht Herne, 8.5.2025, Az. 4 Ca 208/25).

Arbeitnehmer kehrt zu spat zuriick

Der Arbeitnehmer war bei seinem Arbeitgeber, einem international
tatigen Paketspeditionsunternehmen als Logistikarbeiter mit einer
20-Stunden-Arbeitswoche bei einer Bruttomonatsvergiitung i.H.v.
1.631€ beschaftigt. In der Zeit vom 16.9.bis zum 25.10.2024 be-
fand sich der Arbeitnehmer im Urlaub in seiner Heimat Somalia.
Diesen Urlaub hatte der Arbeitgeber zuvor auf einen entsprechen-
den Antrag hin genehmigt.

Nach Somalia reiste er mit dem Flugzeug tiber den Flughafen von
Addis Abeba/Athiopien. Dazu reiste er jeweils mit einem thiopi-
schen Transvisum ein. Mit diesem wollte er am 26.10.2024 wieder
ausreisen. Dafir hatte er einen entsprechenden Riickflug gebucht.

Allerdings erschien der Arbeitnehmer am 28.10.2024 nicht wie
geplant zur Arbeit. Er meldet sich zudem auch nicht arbeitsun-
fahig krank oder entschuldigte sein Fehlen sonst personlich. Am
28.10.2024 ging allerdings der Anruf eines Dritten ein, der berich-
tete, dass sich der Arbeitnehmer noch in Afrika weile.

Arbeitgeber mahnt Arbeitnehmer ab und kiindigt

Am 26.11.2024 erteilte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine
Abmahnung wegen unentschuldigten Fehlens. Eine weitere Ab-
mahnung erhielt er am 4.12.2024; ebenfalls wegen unentschul-
digten Fehlens. Am 8.1.2025 horte der Arbeitgeber dann den
Betriebsrat zur ordentlichen, fristgerechten Kiindigung des Arbeit-
nehmers an. Der Betriebsrat lieB die Anhérungsfrist verstreichen
ohne sich zu &uBern.

Mit Schreiben vom 20.1.2025 kiindigte der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer ordentlich, fristgerecht zum 31.3.2025.

Arbeitnehmer erscheint wieder zur Arbeit

Der Arbeitnehmer flog am 4.2.2025 nach Deutschland zurlick und
bot dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft am 5.2.2025 wieder an.
Der Arbeitnehmer begriindete sein Fehlen damit, dass ihm unmit-
telbar vor Antritt seines Riickflugs im Flughafen sein Aufenthalts-
titel gestohlen worden sei.

Ohne diesen habe er den Riickflug nicht antreten konnen. Er habe
den Verlust dann unverziiglich der Polizei gemeldet und sich an
die deutsche Botschaft gewendet. Allerdings habe ihm die deut-
sche Botschaft erst knapp 2 Monate spéter, namlich am 31.1.2025
mitgeteilt, dass sein Visum abholungsbereit sei. Er habe dieses ab-
geholt und sei mit dem néachstmdglichen Flug am 4.2.2025 nach
Deutschland zurlickgereist.

Gegen die Kiindigung vom 20.1.2025 wehrte sich der Arbeitneh-
mer mit einer Kiindigungsschutzklage; mit Erfolg.
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Beanstandete Verhaltensweise allein reichen nicht

Das Gericht entschied zu Gunsten des Arbeitnehmers. Das Gericht
hielt die Kiindigung sozial nicht fiir gerechtfertigt und erklarte sie
deshalb fiir rechtsunwirksam nach § 1 Abs. 1 und 2 KSchG. Das
begriindete das Gericht vor allem damit, dass die vom Arbeitgeber
vorgetragenen beanstandeten Verhaltensweisen des Arbeitneh-
mers keine verhaltensbedingte Kiindigung des Arbeitsverhaltnis-
ses rechtfertigen. Die Tatsache, dass der Arbeitnehmer nach sei-
nem Urlaub seit dem 28.10.2024 arbeitsfahig war und nicht mehr
zur Arbeit erschienen sei, verletze zwar erheblich Hauptleistungs-
pflicht, jedoch sei dem Arbeitnehmer diese nach den Umstanden
des vorliegenden Falles nicht vorwerfbar. Sie rechtfertige deshalb
keine Kiindigung.

Arbeitgeber hatte weitere Umstande vortragen
miissen

Das Gericht ging konkret darauf ein, dass allein die Ungewissheit
Uber eine Riickkehr an den Arbeitsplatz ohne die Schilderung wei-
terer konkreter betrieblicher Ablaufstorungen nur dann eine Kiindi-
gung rechtfertige, wenn deutlich langer als hier, also als 3 Monate
vorgelegen haben. Sofern sich eine entsprechende Ungewissheit
auf einen kiirzeren Zeitraum bezieht, miissen weitere Umsténde
hinzukommen, damit eine Kiindigung gerechtfertigt ware.

An einer entsprechenden Schilderung fehlte es hier. Das Gericht
beriicksichtigte bei seiner Gesamtwertung zudem, dass der Arbeit-
nehmer bis Oktober 2024 bei einer 5-jdhrigen Betriebszugehorig-
keit beanstandungsfrei fiir den Arbeitgeber tatig war. Zudem habe
der Arbeitnehmer seinen Vortrag, dass er mehrfach versucht habe,
Kontakt mit dem Arbeitgeber aufzunehmen, um ihm die Situation
zu erkldren, nicht widerlegen kénnen.

©
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Klindigung: Nur wenn lhr Arbeitgeber die
relevanten Indizien rechtzeitig vortragt

Endet das Arbeitsverhaltnis, darf der Arbeitgeber etwaige Minusstunden, die eine Kollegin bzw.
ein Kollege auf ihrem/seinem Arbeitszeitkonto verzeichnet, nur im Ausnahmefall unter besonderen
Umstanden mit dem letzten Gehalt des Beschaftigten verrechnen. Das gilt allerdings nicht immer,
wie die folgende Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz zeigt (LAG Rheinland-

Pfalz, 20.2.2025, Az. 5 SLa 146/24).

Fahrlehrer leistet weniger Fahrstunden als vereinbart

Der Arbeitgeber, eine Fahrschule, hatte zum 18.9.2023 einen Ar-
beitnehmer, einen Fahrlehrer eingestellt, der nach seinem Arbeits-
vertrag monatlich 180 Fahrstunden je 45 Minuten leisten sollte.
Dafiir sollte er 3.800 € brutto sowie einen Firmenwagen erhalten.
Das Beschaftigungsverhaltnis endete dann allerdings friihzeitig
durch eine Probezeitkiindigung am 31.12.2023.

Fir die Monate Oktober und November 2023 kiindigte der Arbeit-
geber das Gehalte des Beschaftigten um insgesamt 1.400 € netto,
weil der Arbeitnehmer weniger Fahrstunden geleistet hatte als
vereinbart.

Das missfiel dem Arbeitnehmer. Er verlangte die Auszahlung des
vollen Gehalts fir diese Monate. Als der Arbeitgeber nicht zahlte,
klagte er.

Gehaltskiirzung nur bei Nachweis

Der Arbeitnehmer hatte Erfolg mit seiner Klage. Das Gericht hielt
die Gehaltskiirzung in diesem Fall fir ungerechtfertigt. Denn
der Arbeitgeber hatte dem Gericht die relevanten Indizien nicht
rechtzeitig dargelegt. Er hatte dem Gericht zum Nachweis der
Minusstunden WhatsApp-Screenshots von Stundenaufstellun-
gen vorgelegt. Diese waren jedoch aufgrund von schlechter Bild-
qualitat kaum oder gar nicht lesbar. Das genligte dem Gericht
nicht. Es sah seine Aufgabe nicht darin, aus unleserlichen Unter-
lagen herauszusuchen, ob der Mitarbeiter die vertraglich ge-
schuldete Arbeitszeit erbracht hatte. Die Screenshots geniigten
demnach nicht, um zu belegen, dass und wie viele Minusstunden
aufgelaufen waren.

Gehaltskiirzung wegen Minusstunden setzt
ausdriickliche Vereinbarung voraus

Nachgewiesene Minusstunden kdnnen nur dann eine Gehaltskiir-
zung rechtfertigen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es
durch eine freie Einteilung der Arbeitszeit selbst in der Hand ha-
ben, ob Minusstunden anfallen, obwohl genug Arbeit vorhanden
war. Daran mangelte es hier.

In diesem Fall behauptete der Arbeitnehmer, ein Fahrlehrer, dass
ihm sein Arbeitgeber, die Fahrschule, von vornherein nicht genug
Fahrschiiler zugewiesen habe, um die vereinbarte Anzahl an Fahr-
stunden unterrichten zu kénnen. Dem hielt der Arbeitgeber hier
entgegen, dass der Arbeitnehmer viele Fahrstunden abgesagt
habe. Und zwar ohne mit den Schiilern neue Termine zu vereinba-
ren. Diese Rechtfertigung hielt das Gericht nicht fiir ausreichend.
Es forderte, dass der Arbeitgeber darlegen miisse, dass er dem Ar-
beitnehmer ausreichend Arbeit zugewiesen habe, um die arbeits-
vertraglich vereinbarten 180 Fahrstunden leisten zu kénnen.

?  MEINTIPP

Ausdriickliche Regelung fordern

Als Betriebsrat haben Sie ein Mitbestimmungsrecht beim
Thema Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG.
Setzen Sie sich dafiir ein, dass der Umgang mit Minus-
stunden in Ihrem Unternehmen klar geregelt wird. Setzen
Sie sich zudem dafiir ein, dass lhre Kolleginnen und Kol-
legen gar nicht iibermaBig viele Minus- und Plusstunden
ansammeln kdnnen.

@ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG

Mitbestimmungsrechte

Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzlich oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten
mitzubestimmen:

(3) voriibergehende Verkiirzung oder Verlangerung der
betriebsiiblichen Arbeitszeit;

Kiindigung

Priifen Sie den
Ablauf genau.
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Welche Aufgaben und Rechte der
Betriebsratsvorsitzende wirklich hat

Zwischen Marz und Mai 2026 finden in vielen deutschen Betrieben die reguldren Betriebsratswah-
len statt. Nach der Wahl folgt die konstituierende Sitzung, in der das neue Gremium aus seiner
Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter wahlt. Fiir viele Betriebsratsmitglieder beginnt
damit eine neue Rolle mit erheblicher Verantwortung - aber auch mit klaren rechtlichen Grenzen.
Dieser Beitrag zeigt lhnen, welche Befugnisse der Betriebsratsvorsitzende tatsachlich hat, wo hau-
fige Missverstandnisse lauern und wie Sie Ihr Amt rechtssicher ausiiben.

& MITSPRACHE
e M\TBEST\MMUNG

VORSITZENDER
EMPFANGT
ERKLARUNGEN

Bl o MITVERANTWORTUN

Die erste Frage bezlglich der Aufgaben des Vorsitzenden lautet:
Wie wird man Vorsitzender des Betriebsrats? Der Betriebsrat
wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Diese Wahl findet in der konstituierenden Sitzung statt, zu der der
Wahlvorstand innerhalb einer Woche nach dem Wahltag einladt.

Wichtig: Auch wenn der friihere Betriebsratsvorsitzende bei der
Neuwahl 2026 wieder in den Betriebsrat gewahlt wurde, ist eine
Neuwahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters erforderlich. Fiir
die Wahl des Vorsitzenden geniigt die einfache Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen.

Die zentrale Funktion: , Vertreter in der Erklarung,
nicht im Willen”

Das BetrVG weist dem Vorsitzenden eine ganz bestimmte Rolle zu,
die haufig missverstanden wird. Der Vorsitzende des Betriebsrats
oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter vertritt den Be-
triebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschliisse.

Diese Formulierung ist entscheidend: Der Betriebsratsvorsitzende
ist lediglich Sprachrohr des Betriebsrats. Er ist — so das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) — nicht , Vertreter im Willen, sondern Vertre-
ter in der Erklarung”. Das bedeutet; Er kann nicht nach eigenem
Gutdlnken handeln und entscheiden, sondern der Betriebsrat
trifft seine Entscheidungen grundsétzlich durch Beschliisse des
gesamten Gremiums. Und diese vertritt der Vorsitzende dann nach
auBen, also inshesondere gegeniiber dem Arbeitgeber.

Das BAG hat diese Unterscheidung mehrfach betont. Nach der Kon-
zeption des BetrVG handelt der Betriebsrat als Kollegialorgan. Er
bildet seinen gemeinsamen Willen durch Beschluss. Eine nicht von
einem solchen Betriebsratsheschluss umfasste Erklarung seines Vor-
sitzenden ist schwebend unwirksam und entfaltet daher nur dann
Rechtswirkungen, wenn der Betriebsrat sie im Nachhinein ord-
nungsgemah bestatigt.
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Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 BetrVG vertritt der Vorsitzende den Be-
triebsrat nur im Rahmen der von ihm gefassten Beschliisse. Im
Gegensatz zu einem rechtsgeschaftlichen oder gesetzlichen Ver-
treter erfolgt keine Vertretung im Willen, sondern lediglich in der
Erklarung. Der Vorsitzende des Betriebsrats ist also bei seinen
Erklarungen gegeniiber dem Arbeitgeber an den Mehrheitsbe-
schluss des Betriebsrats gebunden. Das gilt selbst dann, wenn der
Vorsitzende bei der Beschlussfassung im Betriebsrat eine andere
Meinung vertreten hat als die Mehrheit der an der Beschlussfas-
sung teilnehmenden Betriebsratsmitglieder.

A BEISPIEL

Vorsicht mit vorschnellen AuBerungen

Der Arbeitgeber hat das Anhdrungsverfahren nach § 102
BetrVG wegen einer geplanten Kiindigung eingeleitet.
Noch wahrend der einwéchigen Frist und bevor der Be-
triebsrat in der Sache einen Beschluss gefasst hat, trifft
der Arbeitgeber den Betriebsratsvorsitzenden zufallig in
der Kaffeepause. Im Rahmen eines Gesprachs auBert der
Betriebsratsvorsitzende: ,Die Kiindigung des Kollegen X
ist aus unserer Sicht wohl in Ordnung.” Der Arbeitgeber
wertet dies als abschlieBende AuBerung des Betriebs-
rats im Anhorungsverfahren und spricht die Kiindigung
des Kollegen aus. Betriebsratsvorsitzende sollten in ver-
gleichbaren Situationen sehr vorsichtig sein. Am besten
auBern Sie sich vor der endgiiltigen Beschlussfassung des
Betriebsrats iiberhaupt nicht zu laufenden Verfahren.
Mindestens sollten Sie aber sehr deutlich darauf hinwei-
sen, dass lhre AuBerung nur lhre private Meinung, nicht
die abschlieBende AuBerung des Betriebsrats ist.

Aufgabe des Vorsitzenden: Empfang von Erklarungen

Zur Entgegennahme von Erklarungen, die dem Betriebsrat gegen-
liber abzugeben sind, ist der Vorsitzende des Betriebsrats oder im
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, § 26 Abs. 2
S. 2 BetrVG. Will sich also Ihr Arbeitgeber an den Betriebsrat wen-
den, um z. B. das Anhdrungsverfahren nach § 102 BetrVG einzu-
leiten oder um sich mit dem Betriebsrat in einer mitbestimmungs-
pflichtigen Angelegenheit geméaB § 87 BetrVG zu einigen oder
um in einer personellen Angelegenheit gemall § 99 BetrVG die
Zustimmung des Betriebsrats einzuholen, steht ihm als Ansprech-
partner und Adressat seiner Erklarung der Betriebsratsvorsitzende
zur Verfiigung.



Gibt der Arbeitgeber die Erklarung gegeniiber einem anderen Be-
triebsratsmitglied ab, handelt dieses als Erklarungsbote. Das Ri-
siko fehlender, nicht rechtzeitiger oder nicht ordnungsgemaBer
Ubermittlung der Erklarung des Arbeitgebers an den Betriebsrats-
vorsitzenden oder das gesamte Gremium tragt in diesem Fall der
Arbeitgeber. Das kann gerade bei Fristsachen fiir ihn problema-
tisch werden.

? MEINTIPP

Klare Vereinbarungen treffen

Treffen Sie mit dem Arbeitgeber eine klare Vereinbarung
dariiber, wie Erklarungen dem Betriebsrat zugehen sol-
len. Das vermeidet Streit iiber Fristen, etwa bei der An-
hdrung zu Kiindigungen.

Sitzungen einberufen und leiten

Abgesehen von der konstituierenden Sitzung beruft der Vorsitzen-
de rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung die Betriebsrats-
sitzungen ein und leitet diese.

Einzuladen sind auch die Schwerbehindertenvertretung sowie die
Jugend- und Auszubildendenvertreter, soweit sie ein Recht auf
Teilnahme haben.

Kann ein Mitglied des Betriebsrats oder der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung an der Sitzung nicht teilnehmen, soll es dies
unter Angabe der Griinde unverziiglich dem Vorsitzenden mittei-
len. Der Vorsitzende hat fiir ein verhindertes Betriebsratsmitglied
oder fiir einen verhinderten Jugend- und Auszubildendenvertreter
das Ersatzmitglied zu laden.

Der Vorsitzende kann auch auBerordentliche Sitzungen einbe-
rufen, sofern dies erforderlich ist, etwa wegen der notwendigen
Befassung des Betriebsrats mit einer beabsichtigten fristlosen
Kiindigung. AuBerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung einzube-
rufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des
Betriebsrats oder der Arbeitgeber fordern.

Aufgaben des Betriebsratsvorsitzenden
Einberufung der Betriebsratssitzungen

Festsetzung der Tagesordnung

Leitung der Sitzungen

Entgegennahme von Erklérungen des Arbeitgebers

Abgabe von Erklarungen im Rahmen gefasster Beschliisse
Ladung der Ersatzmitglieder bei Verhinderung
Unterzeichnung von Betriebsvereinbarungen nach Beschluss

Vertretung des Betriebsrats nach auBen im Rahmen der Beschliisse

SCHWERPUNKTTHEMA

Der Vorsitzende und die Geschaftsordnung

Der Betriebsrat sollte sich eine Geschaftsordnung geben. Da die
Vorschriften Gber die innere Ordnung des Betriebsrates (§§ 26 bis
41 BetrVG) zwingende Regelungen enthalten, kann die Geschafts-
ordnung diese gesetzlichen Vorgaben nicht andern, sondern nur
erganzen. Die Geschaftsordnung kann daher nicht regeln, dass
der Betriebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter , geborene Mit-
glieder” in allen nach § 28 BetrVG gebildeten Ausschiissen sind.
Die Mitglieder der Ausschiisse werden vielmehr vom Betriebsrat
jeweils aus der Mitte seiner Mitglieder gewahlt.

Alle Betriebsratsmitglieder sind gleichberechtigt

Ein haufiges Missverstandnis betrifft die Stellung des Vorsitzenden
gegeniiber den anderen Mitgliedern. Kein Betriebsratsmitglied,
auch nicht der Vorsitzende, kann einem anderen — etwa von einer
Liste, die im Betriebsrat in der Minderheit ist — vorschreiben, dass
es fiir bestimmte Bereiche nicht zustandig ist, Betriebsabteilungen
nicht betreten, sich flir die dortigen Beschaftigten nicht einsetzen
darf usw. Der Vorsitzende ist also kein ,Chef” des Betriebsrats,
sondern ein Mitglied des Betriebsrats mit besonderen organisato-
rischen Aufgaben.

Bei der Beschlussfassung im Betriebsrat hat der Betriebsratsvorsit-
zende genau wie alle anderen Betriebsratsmitglieder eine Stimme.
Seine Stimme zahlt auch nicht etwa doppelt, wenn eine Abstim-
mung ,unentschieden” endet. Bei Gleichstand ist der Beschluss
wegen fehlender Mehrheit schlicht nicht gefasst.

Der Betriebsratsvorsitzende in groBeren Gremien

Hat ein Betriebsrat 9 oder mehr Mitglieder, bildet er einen Be-
triebsausschuss. Dieser besteht kraft Gesetzes aus dem Vorsit-
zenden des Betriebsrats, dessen Stellvertreter und weiteren Mit-
gliedern. Der Betriebsausschuss fiihrt die laufenden Geschafte des
Betriebsrats. Zusatzlich kann ihm der Betriebsrat Aufgaben zur
selbststandigen Erledigung (ibertragen; Ausnahme: der Abschluss
von Betriebsvereinbarungen. Betriebsrate mit weniger als 9 Mit-
gliedern konnen die laufenden Geschafte auf den Vorsitzenden
des Betriebsrats oder andere Betriebsratsmitglieder (ibertragen.
Selbstverstandlich kann der Betriebsrat diese Aufgabeniibertra-
gungen auf den Betriebsausschuss auch widerrufen.

\a Ubersicht: Was ist Aufgabe des Vorsitzenden — und was nicht?

Keine Aufgabe des Betriebsratsvorsitzenden
Eigenstandige Entscheidungen in Mitbestimmungsangelegenheiten
Abschluss von Betriebsvereinbarungen ohne Beschluss
Zustimmung zu Kiindigungen ohne Beschluss

Weisungen an andere Betriebsratsmitglieder

Festlegung von Zustandigkeitshereichen fiir einzelne Mitglieder
Ausschluss von Mitgliedern von bestimmten Themen

Alleinige Verhandlungsfiihrung ohne Mandat

Eigenstandige Beauftragung von Rechtsanwalten ohne Beschluss

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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PRAXISWISSEN

Aufhebungsvertrag | Lesezeit 2 Minuten

Was Sie zum Aufhebungsvertrag wissen miissen

Aufhebungsvertrage werden im Einvernehmen geschlossen. Beide Seiten, Arbeitgeber bzw. Arbeit-
geberin und Arbeithehmer bzw. Arbeitnehmerin, sind also mit dem Inhalt einverstanden. Allerdings
sieht sich die Arbeitnehmerseite z. T. auch einfach gezwungen, einen solchen Vertrag zu unterschrei-
ben. Oft, weil dieser bessere Bedingungen bietet, als sie bei einer Kiindigung zu erwarten sind. Klar
ist: Arbeitgebende haben haufig ein Interesse daran, einen Aufhebungsvertrag zu schlieBen. Denn
fehlt ihnen ein triftiger Kiindigungsgrund, riskieren sie haufig eine Kiindigungsschutzklage. Der
Abschluss eines Aufhebungsvertrags kann fiir lhre Kolleginnen und Kollegen im Einzelfall sinnvoll
sein. Er bringt allerdings oft auch Nachteile mit sich. Deshalb sollten Sie als Betriebsrat die wichtigs-

ten Aspekte von Aufhebungsvertragen kennen.

Aufhebungsvertrag muss verhandelt werden

Dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags sollten Verhandlungen
vorausgehen. Die Realitat sieht oft anders aus. Nicht selten wer-
den Arbeitnehmer auf die Schnelle dazu gebracht, ein vorberei-
tetes Aufhebungsvertragsformular zu unterschreiben. Aber selbst
wenn einem Aufhebungsvertrag Verhandlungen vorausgehen, er-
geben sich oft Probleme. Denn in den allermeisten Féllen ist der
Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin in der schwacheren Ver-
handlungsposition.

Vertrage miissen eingehalten werden

Mit dem Aufhebungsvertrag vereinbaren Betroffene und Ihr Ar-
beitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin, das bestehende Arbeitsverhalt-
nis einvernehmlich zu einem bestimmten Termin zu beenden.

Hierbei werden dann Punkte behandelt wie z. B. eine eventuell
zu zahlende Abfindung, der Zeitpunkt der Trennung, eine eventu-
elle Freistellung, ein zu erstellendes Arbeitszeugnis, Hinweise auf
magliche soziale und steuerliche Folgen dieser Aufhebungsverein-
barung oder Regelungen zum bestehenden Resturlaub und még-
lichen Arbeitszeitguthaben.

Empfehlen Sie Betroffenen, auch eine Abfindung auszuhandeln.
Die ist zwar kein Muss, aber in der Praxis doch recht {blich. Ar-
gument der Betroffenen sollte sein, dass sie dadurch finanzielle
EinbuBen, die sie normalerweise bei Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags erleben, ausgleichen kdnnten.

SchlieBen Kolleginnen oder Kollegen einen Aufhebungsvertrag, ist
fir sie von besonderem Interesse, wie sie sich im Zweifel wieder
aus dem Vertrag l6sen konnen. Das ist nicht einfach. Denn es gilt
der Grundsatz: Vertrag ist Vertrag. Da dieser das Arbeitsverhaltnis
beenden soll, enthdlt er nicht automatisch eine Riicktritts- oder
Widerrufsmaglichkeit.

(9
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Empfehlen Sie Betroffenen, einen Anwalt
hinzuzuziehen

Das wiederum ist eigentlich nur der Fall, wenn der Betroffene
davon ausgeht, dass er schnell wieder eine neue Beschaftigung
findet. Denn in allen anderen Féllen riskiert er/sie finanzielle Ein-
buBen. Empfehlen Sie lhren Kolleginnen und Kollegen, den Auf-
hebungsvertrag in jedem Fall anwaltlich priifen zu lassen, bevor
sie ihn unterschreiben.

Wenn Kolleginnen oder Kollegen einen
Aufhebungsvertrag anfechten wollen

Wie jeden anderen Vertrag kann |hr Kollege in bestimmten Situ-
ationen auch einen Aufhebungsvertrag anfechten. Voraussetzung
daftir ist, dass es einen Anfechtungsgrund gibt.

Eine Anfechtung ist nur méglich

* bei einer Irrtumsanfechtung nach § 119 BGB oder
¢ wegen widerrechtlicher Drohung oder
e arglistiger Tauschung nach § 123 BGB.

Kann ein Kollege die entsprechenden Voraussetzungen geltend
machen, ist der Aufhebungsvertrag riickwirkend unwirksam,
§ 142 BGB.

Diese Fristen miissen die Betroffenen im Blick haben

Je nach Anfechtungsgrund gelten unterschiedliche Fristen. Fiir die
Irrtumsanfechtung gilt eine sehr kurze Frist. Hier miissen Betrof-
fene unverziiglich handeln und den Vertrag spatestens 2 Wochen
nach Kenntnis des Anfechtungsgrunds anfechten (§ 121 BGB).

Will ein Kollege hingegen einen Vertrag wegen einer arglistigen
Tauschung anfechten, hat er mehr Zeit. Hier gilt die Frist des § 124
BGB von einem Jahr nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes.
Empfehlen Sie lhren betroffenen Kollegen dennoch, nicht zu viel
Zeit verstreichen zu lassen. Denn maBgeblich ist, dass der Anfech-
tungsgrund zum Zeitpunkt der Anfechtungserklarung noch Bedeu-
tung hat.

Das sind die Rechtsfolgen einer Anfechtung

Eine erfolgreiche Anfechtung sorgt dafiir, dass der Vertrag rlick-
wirkend als unwirksam angesehen wird (§ 142 BGB). Die Folge ist,
dass die von beiden Seiten erbrachten Leistungen wieder riickab-
gewickelt werden miissen. Das Arbeitsverhdltnis wird deshalb zu
unveranderten Bedingungen fortgefiihrt. Will sich Ihr Arbeitgeber
weiterhin von dem Betroffenen trennen, ist eine Kiindigung bzw.
eine neue Aufhebungsvereinbarung der einzige Weg.



zur gleitende Arbeitszeit

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: So schaffen Sie sinnvolle Regeln

Eine zukunftsgerechte Gestaltung der Arbeitszeit wird eines lhrer groBen Themen in den kom-
menden Jahren sein. Eine gewisse Flexibilitat ist wichtig. Denn viele Kollegen bevorzugen flexible
Arbeitszeiten. Sie haben bei der Arbeitszeit umfangreiche Mitbestimmungsrechte. Die haufigste
Form der Arbeitszeitflexibilisierung ist weiterhin die Gleitzeit. Ein Muster einer Betriebsverein-

barung zur Gleitzeit lesen Sie im Folgenden.

Muster-Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit

Zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch die Geschaftsleitung ... und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens) ver-
treten durch den Betriebsratsvorsitzenden ... wird folgende Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit geschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

Vorliegende Betriebsvereinbarung gilt fiir alle Beschéftigten der ...
Fiir die Auszubildenden wurde eine abweichende Arbeitszeitregelung
getroffen.

§ 2 Gleitende Arbeitszeit

Jeder Beschaftigte kann innerhalb der Bandbreite der Gleitzeit wéhlen,
wann er die Arbeit aufnehmen und beenden mdchte. Er ist lediglich
verpflichtet, seine Pflichtarbeitszeit (Kernzeit) einzuhalten und fiir den
Abrechnungszeitraum festgelegte Sollarbeitszeit zu erbringen.

Falls es aus erforderlichen Griinden erforderlich ist, kann der Vor-
gesetzte an bis zu 5 Tagen monatlich Arbeitsbeginn und Arbeitsende
auBerhalb der Kernzeit anordnen. AuBer in Notfallen bedarf es einer
Ankiindigung mindestens 4 Tage vorher.

§ 3 Arbeitszeitrahmen

Die tdgliche Bandbreite der Gleitzeit (Arbeitszeitrahmen) umfasst den
Zeitraum zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Eine Anwesenheit im Betrieb
AuBerhalb des Arbeitszeitrahmens ist nur mit ausdriicklicher Genehmi-
gung moglich.

§ 4 Kernarbeitszeit

Die Kernarbeitszeit, in der die Arbeitnehmer verpflichtet sind zu arbei-
ten, umfasst jeweils die Zeit zwischen spatestens Arbeitsbeginn um 8
Uhr und friihestem Arbeitsende um 15 Uhr.

Wahrend der Pflichtarbeitszeit missen alle Beschaftigten im Betrieb
anwesend sein, sofern sie nicht krank, beurlaubt oder erlaubt abwe-
send sind. Jede Abwesenheit in der Kernarbeitszeit ist zu begriinden.
Personliche Angelegenheiten sind soweit wie moglich wahrend der
Gleitzeit zu erledigen.

Eine gegenseitige Absprache innerhalb der Teams ist notwendig,
damit sie auch auBerhalb der Kernarbeitszeit wahrend der gesamten
Betriebszeit ansprechbar — und funktionsfahig ist, also auch wahrend
der Gleitzeit.

§ 5 Sollarbeitszeit
Die tdgliche Normal-Sollarbeitszeit betrégt 8 Stunden.

§ 6 Hochstarbeitszeit

Die tdgliche Hochstarbeitszeit ist gesetzlich auf 8 Stunden begrenzt.
Sie darf jedoch bis zu 10 Stunden dauern, wenn innerhalb von 6
Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8
Stunden werktdglich, wochentags 48 Stunden, nicht iiberschritten
werden (§ 3 Arbeitszeitgesetz). Die vorliegende Betriebsvereinbarung
sieht einen solchen kiirzeren Ausgleichszeitraum vor, lasst also von
Fall zu Fall eine tégliche individuelle Arbeitszeit von 10 Stunden zu.

§ 7 Mehrarbeit

Die Gleitzeit ist von der zu zahlenden Mehrarbeitszeit (Uberstunden)
streng zu trennen. Als zuschlagsfahige Arbeitszeit wird nur die Arbeits-
zeit vergiitet, die vom Arbeitgeber oder dessen Beauftragten unter
Beachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats angeordnet ist.
Mehrarbeit ist insoweit die Arbeitszeit, die Uiber die fiir den Einzelnen
zu diesem Zeitpunkt geltende individuelle wéchentliche Arbeitszeit
hinausgeht (z.B. sind Mehrarbeitszuschlage bei einer flexiblen Arbeits-
zeit von 40 Stunden pro Woche ab der 41. sowie bei der flexiblen
Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche ab der 21. Stunde zu bezahlen.
Die Vergiitung richtet sich nach ... Arbeit an Samstagen ist grundsatz-
lich als Mehrarbeit zu bezahlen.

§ 8 Arbeitszeiterfassung

Alle Beschéftigten ausgenommen der leitenden Angestellten haben
ihre konkrete Arbeitszeit zu erfassen. Das heiBt, dass sie sich fir die
Pausen aus und danach wieder einstempeln. Fiir die Erfassung der
Arbeitszeit nutzen die Beschaftigten die Gleitzeitanlage an den Ein-
gangen.

§ 9 Ausgleichszeitraum

Die monatliche Differenz zwischen Ist-Stunden und Soll-Stunden, ge-
kiirzt um eventuell angeordnete und zu zahlende Uberstunden, ergibt
den monatlichen Gleitzeitsaldo in Form der Gleitzeit-Gutschrift oder
Gleitzeit-Lastschrift. Es wird auf den nachsten Monat vorgetragen.

Ein Gleitzeit-Saldo darf zu keinem Zeitpunkt auf mehr als 20 Stunden
anwachsen. Verantwortlich dafiir ist in erster Linie der jeweilige
Arbeitnehmer, wobei die Personalabteilungen die Arbeitszeitkonten
monatlich priift und die entsprechenden Auswertungen an die Mit-
arbeiter verschickt. Zum Ausgleich eines Zeitguthabens ist es moglich,
innerhalb eines Monats in Absprache mit dem Vorgesetzten lber die
jeweiligen Tage und die betriebliche Vertretbarkeit bis zu ... Tage zu-
sammenhangend frei zu nehmen.

§ 10 Unterrichtung des Betriebsrats

Damit der Betriebsrat sich iiber den jeweiligen Stand der tatsachlichen
Arbeitszeiten informieren kann, erhalt er einmal monatlich einen
Ausdruck der Arbeitszeitkonten aller Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer.

§ 11 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist
von 3 Monaten zum Jahresende von beiden Parteien gekiindigt wer-

den. Nach einer Kiindigung gilt sie allerdings bis zum Abschluss einer
neuen Vereinbarung zu diesem Thema weiter.

Ort, Datum, Unterschriften

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld g
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Muster-Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit

Zwischen der … (Name des Unternehmens), vertreten durch die Geschäftsleitung … und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden … wird folgende Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit geschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

Vorliegende Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der … Für die Auszubildenden wurde eine abweichende Arbeitszeitregelung getroffen.

§ 2 Gleitende Arbeitszeit

Jeder Beschäftigte kann innerhalb der Bandbreite der Gleitzeit wählen, wann er die Arbeit aufnehmen und beenden möchte. Er ist lediglich verpflichtet, seine Pflichtarbeitszeit (Kernzeit) einzuhalten und für den Abrechnungszeitraum festgelegte Sollarbeitszeit zu erbringen.

Falls es aus erforderlichen Gründen erforderlich ist, kann der Vorgesetzte an bis zu 5 Tagen monatlich Arbeitsbeginn und Arbeitsende außerhalb der Kernzeit anordnen. Außer in Notfällen bedarf es einer Ankündigung mindestens 4 Tage vorher. 

§ 3 Arbeitszeitrahmen

Die tägliche Bandbreite der Gleitzeit (Arbeitszeitrahmen) umfasst den Zeitraum zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Eine Anwesenheit im Betrieb Außerhalb des Arbeitszeitrahmens ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung möglich. 

§ 4 Kernarbeitszeit

Die Kernarbeitszeit, in der die Arbeitnehmer verpflichtet sind zu arbeiten, umfasst jeweils die Zeit zwischen spätestens Arbeitsbeginn um 8 Uhr und frühestem Arbeitsende um 15 Uhr. 

Während der Pflichtarbeitszeit müssen alle Beschäftigten im Betrieb anwesend sein, sofern sie nicht krank, beurlaubt oder erlaubt abwesend sind. Jede Abwesenheit in der Kernarbeitszeit ist zu begründen. Persönliche Angelegenheiten sind soweit wie möglich während der Gleitzeit zu erledigen.

Eine gegenseitige Absprache innerhalb der Teams ist notwendig, damit sie auch außerhalb der Kernarbeitszeit während der gesamten Betriebszeit ansprechbar – und funktionsfähig ist, also auch während der Gleitzeit.

§ 5 Sollarbeitszeit

Die tägliche Normal-Sollarbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

§ 6 Höchstarbeitszeit

Die tägliche Höchstarbeitszeit ist gesetzlich auf 8 Stunden begrenzt. Sie darf jedoch bis zu 10 Stunden dauern, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich, wochentags 48 Stunden, nicht überschritten werden (§ 3 Arbeitszeitgesetz). Die vorliegende Betriebsvereinbarung sieht einen solchen kürzeren Ausgleichszeitraum vor, lässt also von Fall zu Fall eine tägliche individuelle Arbeitszeit von 10 Stunden zu.

§ 7 Mehrarbeit

Die Gleitzeit ist von der zu zahlenden Mehrarbeitszeit (Überstunden) streng zu trennen. Als zuschlagsfähige Arbeitszeit wird nur die Arbeitszeit vergütet, die vom Arbeitgeber oder dessen Beauftragten unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats angeordnet ist. Mehrarbeit ist insoweit die Arbeitszeit, die über die für den Einzelnen zu diesem Zeitpunkt geltende individuelle wöchentliche Arbeitszeit hinausgeht (z.B. sind Mehrarbeitszuschläge bei einer flexiblen Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ab der 41. sowie bei der flexiblen Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche ab der 21. Stunde zu bezahlen. Die Vergütung richtet sich nach … Arbeit an Samstagen ist grundsätzlich als Mehrarbeit zu bezahlen.

§ 8 Arbeitszeiterfassung

Alle Beschäftigten ausgenommen der leitenden Angestellten haben ihre konkrete Arbeitszeit zu erfassen. Das heißt, dass sie sich für die Pausen aus und danach wieder einstempeln.

Für die Erfassung der Arbeitszeit nutzen die Beschäftigten die Gleitzeitanlage an den Eingängen.

§ 9 Ausgleichszeitraum

Die monatliche Differenz zwischen Ist-Stunden und Soll-Stunden, gekürzt um eventuell angeordnete und zu zahlende Überstunden, ergibt den monatlichen Gleitzeitsaldo in Form der Gleitzeit-Gutschrift oder Gleitzeit-Lastschrift. Es wird auf den nächsten Monat vorgetragen. 

Ein Gleitzeit-Saldo darf zu keinem Zeitpunkt auf mehr als 20 Stunden anwachsen. Verantwortlich dafür ist in erster Linie der jeweilige Arbeitnehmer, wobei die Personalabteilungen die Arbeitszeitkonten monatlich prüft und die entsprechenden Auswertungen an die Mitarbeiter verschickt.

Zum Ausgleich eines Zeitguthabens ist es möglich, innerhalb eines Monats in Absprache mit dem Vorgesetzten über die jeweiligen Tage und die betriebliche Vertretbarkeit bis zu … Tage zusammenhängend frei zu nehmen. 

§ 10 Unterrichtung des Betriebsrats

Damit der Betriebsrat sich über den jeweiligen Stand der tatsächlichen Arbeitszeiten informieren kann, erhält er einmal monatlich einen Ausdruck der Arbeitszeitkonten aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

§ 11 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende von beiden Parteien gekündigt werden. Nach einer Kündigung gilt sie allerdings bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung zu diesem Thema weiter. 

Ort, Datum, Unterschriften
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IHRE FRAGEN

Schulung | Lesezeit 1 Minute

bestatigen?

Frage:

Ein Kollege hat an einer Sicherheitsschulung teilgenommen.
Er mochte aber die Unterschrift unter der Teilnahmeliste ver-
weigern. Er stort sich an der auf der Bestdtigung stehenden
Formulierung: ,Bei Nichtbeachtung der Schulungsinhalte muss
mit Konsequenzen gerechnet werden.” Wie ist die Rechtslage?

Antwort:

Grundsétzlich ist lhr Arbeitgeber nach § 12 Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) verpflichtet, Beschaftigte iber Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu
unterweisen. Auf der anderen Seite sind Arbeitnehmer nach § 15
ArbSchG verpflichtet, nach ihren Mdoglichkeiten sowie gemaB der
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers fiir ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Dies bedeutet, dass
sie die Arbeitsschutzanweisungen grundsatzlich befolgen miissen.

Die Unterschrift unter einer Arbeitsschutzunterweisung dient in
erster Linie als Nachweis dafir, dass die Unterweisung stattge-
funden und der Kollege von den Inhalten Kenntnis genommen hat.
Ein Hinweis wie , Bei Nichtbeachtung muss mit Konsequenzen ge-
rechnet werden” ist grundsatzlich nicht ungewoéhnlich. Er weist
darauf hin, dass die Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften
arbeitsrechtliche Folgen haben kann — etwa eine Abmahnung oder
im Wiederholungsfall sogar eine Kiindigung. Dies entspricht der
allgemeinen arbeitsrechtlichen Rechtslage, wonach die Verletzung
arbeitsvertraglicher Pflichten sanktioniert werden kann. Dies ist
allerdings unabhangig davon, ob der Kollege diesen Satz unter-
zeichnet hat oder nicht.

Auswartige Fortbildung | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Ein Kollege, der bei unserem Arbeitgeber in Teilzeit tatig ist, hat
eine mehrtdgige Fortbildung besucht. Die Veranstaltung fand an
einem 100 km von seinem Wohnort entfernten Ort statt. Er ist
dazu mehrere Tage taglich zum Fortbildungsort gependelt. Dabei
hat er seine Arbeitszeit iiberschritten. Unser Arbeitgeber weigert
sich allerdings, die Fahrzeit als Arbeitszeit anzuerkennen. Ist das
rechtmaBig?

Antwort: MaBgeblich sind Verkehrsmittel, Uhrzeit und
Anweisungen

Die Teilnahme an einer Fortbildung ist als Dienstreise zu bewerten.
Sie richtet sich deshalb nach den entsprechenden Regelungen. Die
Vergiitung von Dienstreisen ist immer wieder Gegenstand von Ar-
beitsvertragen. AuBerdem finden sich Regelungen in Betriebsver-
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Muss der Kollege die Schulungsteilnahme

Sollte der Kollege inhaltliche Bedenken gegen bestimmte Anwei-
sungen in der Unterweisung haben oder diese fiir unverhéaltnis-
maBig halten, empfehle ich, dies schriftlich zu dokumentieren. So
kénnte beispielsweise bei der Unterschrift ein Vermerk angebracht
werden wie ,Zur Kenntnis genommen”, oder man konnte Beden-
ken separat schriftlich gegeniiber dem Arbeitgeber duBern.

Man kénnte auch den Satz , Bei Nichtbeachtung ..." vor der Un-
terschrift streichen. Aber wie schon gesagt, das hat keine recht-
liche Relevanz. VerstoBen Beschéftigte trotzdem gegen die erteil-
ten Weisungen, kann das arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich
ziehen.

Was zahlt zur Arbeitszeit, wenn Kollegen sich an
einem anderen Ort fortbilden?

einbarungen und Tarifvertragen. Der betroffene Kollege bzw. Sie
sollten deshalb zunéchst priifen, ob dazu Regeln bestehen. Grund-
satzlich gilt: Ob die Fahrzeit bei Dienstreisen zur Arbeitszeit zahlt,
hangt vom Verkehrsmittel, der Uhrzeit und den Anweisungen des
jeweiligen Vorgesetzten ab.

Anspruch auf Vergiitung wahrend regularer
Arbeitszeit

Ordnet der Vorgesetzte an, eine Dienstreise auBerhalb der regula-
ren Arbeitszeit mit dem Auto zu tatigen, gilt der Zeitraum fiir den
Fahrer als Arbeitszeit. Denn er kann sich nicht erholen. Fiir einen
Mitfahrer gilt das nicht. Auch eine Bahnfahrt auBerhalb der Ar-
beitszeit gilt nur als Arbeitszeit, wenn Ihr Kollege wéhrend der Rei-
sezeit gearbeitet hat. Hat der Kollege die Reisezeit nicht fiir lhren
Arbeitgeber genutzt, gilt die Bahnfahrt auch nicht als Arbeitszeit.



Betriebsratswahl | Lesezeit 2 Minuten

Betriebsratswahlbezirk

RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Betriebsratswahl im gesamten

Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe nur fiir Betriebsteile und Kleinstbetriebe, die
raumlich weit voneinander entfernt liegen, beschlieBen. Nicht geregelt ist, ob man fiir einen gan-
zen Betriebsratswahlbezirk Briefwahl anordnen kann und also die Moglichkeit besteht, auch fiir
den Hauptbetrieb die schriftliche Stimmabgabe anzuordnen. Damit hat sich das Bundesarbeitsge-
richt in einer aktuellen Entscheidung auseinandergesetzt (BAG, 22.1.2025, Az. 7 ABR 23/23).

Arbeitgeber teilt Gebiet in Betriebsratswahlbezirke
ein

Der Arbeitgeber war eine bundesweit tatige Lebensmittel-Dis-
count-Filiale. Seit dem Jahr 2010 finden bei ihr die Betriebsrats-
wahlen auf der Grundlage eines im Dezember 2009 abgeschlosse-
nen Tarifvertrags nach § 3 BetrVG statt. Der Arbeitgeber hatte dazu
das Verkaufsstellennetz in Betriebsratswahlbezirke eingeteilt. Ziel
dabei war es, dass alle in einem Bezirk gelegenen Verkaufsstellen
zu einem Bezirk zusammengefasst werden, fiir den ein Betriebsrat
gewahlt wird.

Am 24.3.2022 hatte der Arbeitgeber fiir den Bezirk , NordWest"
ein Wahlausschreiben erlassen. Danach wurde fiir alle Beschaftig-
ten die schriftliche Stimmabgabe, also die Briefwahl beschlossen.
Die entsprechenden Briefwahlunterlagen sollten den Wahlberech-
tigten unaufgefordert zugehen. Die Betriebsratswahl fand schluss-
endlich am 6.5.2022 ausschlieBlich in Form einer Briefwahl statt.

Einige Beschéftigte hielten die Betriebsratswahl deshalb fiir an-
fechtbar. 8 Antragsteller fochten die Wahl daraufhin mit dem Ziel
an, die Betriebsratswahl fiir unwirksam zu erkléren. Sie vertraten
die Ansicht, die Betriebsratswahl sei unwirksam, weil sie als reine
Briefwahl stattgefunden habe, ohne dass einer der Ausnahmetat-
bestande nach § 24 WO vorgelegen habe. Dem hielt der Betriebs-
rat entgegen, dass die Anordnung der generellen Briefwahl nicht
zu beanstanden sei. Das begriindete das Gremium damit, dass die
raumliche Entfernung der Gber 400 Filialen im Bezirk , NordWest”
eine Briefwahl rechtfertige. Denn es fehle an einem Hauptbetrieb.
Der Arbeitgeber brachte zudem vor, dass Sinn und Zweck der Brief-
wahl sei, den Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl zu er-

leichtern. Das Fehlen eines Hauptbetriebs schlieBe nicht aus, dass
es raumlich weit voneinander entfernte Kleinstbetriebe bzw. Be-
triebsteile gebe.

Wahl durfte nicht als reine Briefwahl durchgefiihrt
werden

Das Gericht hielt die Wahlanfechtung nach § 19 BetrVG fir ge-
rechtfertigt. Das begriindeten die Richter damit, dass die Betriebs-
ratswahl nicht als reine Briefwahl durchgefiihrt werden durfte. Die
Voraussetzungen des § 24 BetrVG haben nicht fiir alle Wahlbe-
rechtigten vorgelegen. Die Richter filhrten zudem an, dass § 24
Abs. 3 BetrVG keine Grundlage fiir die Anordnung der schriftlichen
Stimmabgabe fiir den gesamten Betrieb darstelle. Denn die Vor-
schrift setze, wie § 4 Abs. 1 und 2 BetrVG einen Hauptbetrieb vo-
raus. Fiir diesen Hauptbetrieb sei die Anordnung der schriftlichen
Stimmabgabe nicht vorgesehen. Die Richter wiesen in diesem Zu-
sammenhang zudem darauf hin, dass selbst, wenn ein Hauptbe-
trieb vorliege, die Briefwahl nicht fiir den gesamten Betrieb bzw.
den Hauptbetrieb vorgesehen werden kénne. Auch in diesem Fall
sei die Briefwahl nur fiir die weit vom Hauptbetrieb entfernt ge-
legenen Betriebe vorgesehen. Deshalb kam es fiir diese Entschei-
dung letztlich nicht darauf an, ob es tatséchlich einen Hauptbe-
trieb gab oder nicht.

Wann eine Wahlanfechtung in Betracht kommt

Wird bei einer Betriebsratswahl gegen wesentliche Wahlvor-
schriften oder das Wahlrecht, Wahlverfahren oder die Wéhlbar-
keit verstoBen, haben der Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer
die Méglichkeit, die Wahl beim Arbeitsgericht anzufechten (§ 19
BetrVQG).

Dies muss innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses geschehen. Erklart das Arbeitsgericht die Wahl fiir
ungiiltig, muss ein kompletter neuer Wahlvorgang mit korrektem
Ablauf gestartet werden.

Ist die 2-Wochen-Frist ergebnislos abgelaufen, sind die Mangel,
die eine Anfechtung der Betriebsratswahl rechtfertigen und nicht
zur Nichtigkeit fiihren, geheilt. Danach erlischt das Anfechtungs-
recht und das Wahlergebnis ist wirksam und verbindlich.

Wahlanfechtung nur innerhalb der 2-Wochen-Frist

Dies muss innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses geschehen. Erklart das Arbeitsgericht die Wahl fiir
ungiiltig, muss ein komplett neuer Wahlvorgang mit korrektem
Ablauf gestartet werden. Ist die 2-Wochen-Frist ergebnislos abge-
laufen, sind die Mangel, die eine Anfechtung der Betriebsratswahl
rechtfertigen und nicht zur Nichtigkeit fiihren, geheilt. Danach er-
lischt das Anfechtungsrecht und das Ergebnis ist wirksam.
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NEWS: HABEN SIE ES SCHON GEHORT?

Entgelttransparenzgesetz | Lesezeit 2 Minuten

Entgelttransparenzrichtlinie der EU muss bis zum
7.6.2026 umgesetzt werden

Bereits im Jahr 2023 hat die Europaische Union (EU) eine Richtlinie zur Entgelttransparenz erlas-
sen, die sogenannte Entgelttransparenzrichtlinie. Sie soll fiir mehr Lohngerechtigkeit unter den
Geschlechtern sorgen und somit den Gender Pay Gap verringern. Die Bundesregierung muss die
Vorgaben der Richtlinie bis zum 7.6.2026 in nationales Recht umsetzen.

Berichtspflicht fiir Unternehmen mit mehr als

100 Beschaftigten

Damit gilt kiinftig eine Berichtspflicht fiir Unternehmen mit mehr
als 100 Beschaftigten. Bisher lag die Grenze bei 500 Beschaftigten.
Die Unternehmen miissen regelmaBig Berichte zum geschlechts-
spezifischen Lohngefalle erstellen.

Stellt sich dabei ein Unterschied von mehr als 5 % heraus, ist lhr
Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin verpflichtet, gemeinsam mit
Ihnen als Betriebsrat innerhalb von 6 Monaten MaBnahmen zur
Beseitigung zu ergreifen.

Mit der neuen EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz erhalten alle
Beschaftigten zudem einen Anspruch auf Auskunft iiber ihre eige-
ne Vergiitung sowie die durchschnittlichen Entgelte vergleichbarer
Tatigkeiten aufgeschliisselt nach Geschlecht.

Effizienz-Schub fir lhre
Betriebsratsarbeit

Alle Sitzungen,
alle Unterlagen,
alle Aufgaben sicher im Griff

Blick ins Portal

Noch gilt das bisherige Recht des deutschen
Entgelttransparenzgesetzes

Das seit 2017 in Deutschland geltende Entgelttransparenzgesetz
(EntgTransG) regelt bereits einige Anforderungen aus der EU-
Richtlinie, aber langst nicht alle. Es muss angepasst und in Teilen
erganzt und verscharft werden. Die entsprechende Umsetzung
muss eigentlich bis zum 7.6.2026 erfolgen. Zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe war eine entsprechende Anpassung nicht
veroffentlicht. Dementsprechend gelten fiir lhren Betrieb vorerst
die Regelungen des EntgTransG weiter. Damit verbunden ist u. a.,
dass ein Auskunftsanspruch erst in Betrieben mit mehr als 200 Be-
schaftigten besteht. Dabei ist die Beschaftigtenzahl des einzelnen
Betriebs maBgeblich, und nicht die Gesamtanzahl der Beschaftig-
ten eines Konzerns. Ich informiere Sie hier in , Betriebsrat aktuell”,
sobald es etwas Neues in dieser Sache gibt.

https://kurzlinks.de/sitzungen

Folgen Sie ADIUVA auch auf:

Das lesen
Sie in der
nachsten
Ausgabe
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¢ manageforwork
'@ Betrigbsrat

DRUCKKUNDIGUNG
Ihr Chef muss sich schiitzend
vor lhre Kollegen stellen

KUNDIGUNGEN

VERMEIDEN
Welche Vorschlage Sie lhrem
Arbeitgeber machen kénnen
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